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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath, Dr. Gerhard Hopp, Tanja 
Schorer-Dremel, Martin Wagle, Dr. Andrea Behr, Alex Dorow, Karl Freller, 
Thorsten Freudenberger, Sebastian Friesinger, Andreas Kaufmann, Stefan 
Meyer, Martin Mittag, Helmut Schnotz, Sascha Schnürer, Carolina Trautner, Peter 
Wachler CSU, 

Florian Streibl, Felix Locke, Susann Enders, Tobias Beck, Martin Behringer, 
Dr. Martin Brunnhuber, Stefan Frühbeißer, Johann Groß, Wolfgang Hauber, 
Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, Michael Koller, Nikolaus 
Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Ulrike Müller, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, Anton Rittel, Markus 
Saller, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, Roland 
Weigert, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas Zöller 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 19/1894, 19/2806 

Mehr Ärzte fürs Land: Landarztquote erhöhen, Numerus clausus abschaffen 

Der Landtag begrüßt und unterstützt, dass der Freistaat – in Augsburg, Bayreuth und 
in Niederbayern – 2 700 zusätzliche Studienplätze im Bereich der Humanmedizin ge-
schaffen hat bzw. aktuell noch schafft. Dies ist ein zentraler Baustein gegen den Ärzte-
mangel und für die hochwertige medizinische Versorgung auch in der Zukunft. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Vorabquoten für die Zulassung zum Medizin-
studium so zu erhöhen, dass künftig nicht mehr 5,8 Prozent, sondern 8 Prozent der 
Bewerberinnen und Bewerber über die Landarztquote sowie 1,8 Prozent (statt bisher 
1,0 Prozent) über die Amtsarztquote zum Medizinstudium zugelassen werden, sobald 
die Voraussetzungen durch die Länder in der Stiftung für Hochschulzulassung geschaf-
fen sind. Kompensiert werden soll dies durch eine Neufestsetzung der Quote für aus-
ländische Staatsangehörige auf 2 Prozent. Für die Bewerberinnen und Bewerber im 
Rahmen von Land- und Amtsarztquote spielt die Note der Hochschulzugangsberechti-
gung („Abiturnote” – „Numerus clausus“ – „NC“) keine Rolle mehr. Die Staatsregierung 
wird aufgefordert mit den Universitäten zu klären, ob das hochschuleigene Verfahren 
stärker nach diesem Vorbild ausgerichtet und der NC insgesamt abgeschafft werden 
kann. 

Der Landtag hält ausdrücklich an seiner dringlichen Aufforderung an die übrigen Bun-
desländer fest, mehr Studienanfängerplätze in der Medizin zu schaffen. Bundesweit 
mindestens 50 Prozent mehr Studienanfängerplätze im Bereich der Medizin sind dabei 
das Ziel. 
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Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 


